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Allgemeines Rundschreiben Nr. 121/2021 
vom 7. Mai 2021 

 
 
 
 
Corona:  
Allgemeinverfügung zur "Bundes-Notbremse" vom 6. Mai 2021  
OWL-Veränderungen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir hatten zugesagt, sie über Veränderungen in OWL zur „Bundes-Notbremse“ auf dem Laufenden 
zu halten. Zwischenzeitlich hat das MAGS eine Allgemeinverfügung vom 6. Mai veröffentlicht. Ge-
genüber der Allgemeinverfügung vom 5. Mai ergeben sich folgende Änderungen:  
 
Schwellenwert 150 („Click & Meet“):  
Für drei Kommunen (Landeshauptstadt Düsseldorf, Kreis Lippe, Kreis Warendorf) wird das Au-
ßerkrafttreten der Untersagung (also die Erlaubnis) von Click & Meet mit Wirkung ab 8. Mai 2021 
festgestellt.  
 
Schwellenwert 165 (Kita, Schule):  
Es sind keine neuen Kommunen hinzugekommen.  
 
Für vier Kommunen (Städteregion Aachen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreis Paderborn, Kreis Wesel) 
wird das Außerkrafttreten der strengeren Regelungen für Bildungsangebote mit Wirkung ab 8. Mai 
2021 festgestellt. Für Schulen gilt das Außerkrafttreten ab 10. Mai, da gemäß § 1 Abs. 14 der 
Corona-Schutzverordnung die Untersagung schulischer Nutzung mit Beginn des ersten Montags 
nach dem Tag endet, an dem lt. Bekanntmachung des MAGS die Beschränkungen nach § 28b 
Abs. 3 S. 3 IfSG außer Kraft treten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Kühnel 

An die Geschäftsleitungen 
und Personalabteilungen der  
Mitgliedsunternehmen 
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